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Schulgemeinde Oberdorf / Politische Gemeinde Oberdorf 
 
 

Ordentliche Frühjahrsgemeindeversammlungen 2020 
 
Montag, 29. Juni 2020, 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Kaserne Wil 
 
 

Geschäftsordnungen 
 
A) Schulgemeinde Oberdorf 

Beginn: 19.30 Uhr 
 
Traktanden: 

1. Wahl der StimmenzählerInnen 

2. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes 

3. Vorlage der Schulgemeinderechnung 2019 mit Bericht und Antrag der Finanzkommis-
sion 

4. Gesuch um vorzeitigen Rücktritt von Christoph Trottmann aus der Finanzkommission 
anlässlich der Frühjahrsgemeindeversammlung 2020 

5. Ersatzwahl (durch offene Abstimmung) von einem Mitglied in die Finanzkommission 
für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022 

 
 

B) Politische Gemeinde Oberdorf 
Beginn: im Anschluss an die Versammlung der Schulgemeinde 
 
Traktanden: 

1. Wahl der StimmenzählerInnen 

2. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes 

3. Vorlage der Gemeinderechnung 2019 mit Bericht und Antrag der Finanzkommission 

4. Antrag des Gemeinderates auf Zustimmung zum totalrevidierten Feuerwehrreglement 
(FWR)  

5. Antrag des Gemeinderates auf Zustimmung der Änderungen der Zonenpläne Siedlung 
und Landschaft (Gewässerraumzonen ausserhalb des Siedlungsgebietes, Änderungen 
Gewässerraumzonen innerhalb des Siedlungsgebietes, Abflusswegzonen sowie Ab-
flusskorridorzone B innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes) und Änderung 
des Bau- und Zonenreglements  

5.1. Orientierung 

5.2. Beschlussfassung über allfällige eingereichte Abänderungsanträge 

5.3. Zustimmung zur Teilrevision der Zonenpläne Siedlung und Landschaft sowie 
des Bau- und Zonenreglements 
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Hinweis zu Traktandum 5 der Politischen Gemeinde Oberdorf 
Gemäss Art. 20 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG, NG 611.1) können 
die Stimmberechtigten binnen 10 Tagen nach erfolgter Veröffentlichung beim Ge-
meinderat schriftlich und begründet Abänderungsanträge zu den Teiländerungen des 
Zonenplans und zu den Anpassungen des Bau- und Zonenreglements einreichen. 
Abänderungsanträge sind nur zulässig, wenn sie sich auf Bestimmungen oder Grund-
stücke beziehen, die bereits durch das öffentliche Auflageverfahren betroffen waren. 
An der Gemeindeversammlung können dazu keine Abänderungsanträge mehr einge-
reicht werden.  

 
Die vollständigen Rechnungsunterlagen und die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab 
Montag, 8. Juni 2020 bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 
 
 
6370 Oberdorf, im Mai 2020 Schulrat Oberdorf Gemeinderat Oberdorf 
 
 
 

Der traditionelle Apéro im Anschluss an die Gemeindeversammlungen findet nicht statt. 
 

Auf Grund der aktuellen Lage haben die Parteipräsidien entschieden,  
die Orientierungsversammlung nicht durchzuführen. 
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